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§ 64 ZLPV 2006 Erweiterungen der
Grundberechtigung und besondere

Berechtigungen fur Segelflieger

ZLPV 2006 - Zivilluftfahrt-Personalverordnung 2006

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2021

1. (1)Die Grundberechtigung fur Segelflieger gemalR§ 61 ist auf Antrag um die Berechtigung zu erweitern, zwei- oder
mehrsitzige, zwei- oder mehrsitzig geflogene Segelflugzeuge im Fluge zu fihren, wenn der Bewerber nachweist,
dass er Segelflige von insgesamt wenigstens 20 Stunden Dauer und unter Aufsicht eines Segelfluglehrers mit
entsprechender Lehrberechtigung innerhalb der letzten 24 Monate vor der Antragstellung mindestens 20
Landungen mit zwei- oder mehrsitzigen Segelflugzeugen einwandfrei ausgefiihrt hat. Fir Motorflugzeugpiloten
genugen Segelflige von insgesamt wenigstens zehn Stunden Dauer und unter Aufsicht eines Segelfluglehrers mit
entsprechender Lehrberechtigung innerhalb der letzten 24 Monate vor der Antragstellung mindestens funf
einwandfreie Landungen mit zwei- oder mehrsitzigen Segelflugzeugen.

2. (2)Segelfliegern ist auf Antrag eine Erweiterung der Grundberechtigung im Hinblick auf jene Startarten zu erteilen,
die sie nicht bereits im Rahmen der Grundberechtigung besitzen, wenn sie nachweisen, dass sie fur jede Startart
unter Aufsicht eines Segelfluglehrers mit entsprechender Lehrberechtigung innerhalb der letzten 24 Monate vor
der Antragstellung mindestens zehn Abfllige alleine an Bord einwandfrei ausgefihrt haben. Weiters ist eine
theoretische Ausbildung und Prifung (Zusatzprifung) in Bezug auf jene Inhalte, wie sie fur die jeweilige Startart
von Bedeutung sind, zu absolvieren. Fir eine Erweiterung der Grundberechtigung auf eine Berechtigung gemaR
§ 61 Abs. 2 Z 3 hat der Bewerber neben der erforderlichen Zusatzprufung jedoch nachzuweisen, dass er innerhalb
der letzten 24 Monate vor der Antragstellung Segelflige von insgesamt wenigstens acht Stunden Dauer
durchgefihrt hat, wobei wenigstens vier Alleinflugstunden an Bord von Segelflugzeugen und 15 einwandfreie
Starts und Landungen allein an Bord von Motorseglern zu absolvieren sind. Privatpiloten, Berufspiloten und
Linienpiloten mit gultiger Klassenberechtigung fir Motorsegler ist eine Erweiterung der Grundberechtigung auf
eine Berechtigung gemal’ 8 61 Abs. 2 Z 3 zu erteilen, wenn sie innerhalb der letzten 24 Monate vor Antragstellung
zehn einwandfreie Starts und Landungen an Bord von Motorseglern nachweisen kénnen.

3. (3)Fur die in den Abs. 1 und 2 bezeichneten Flugzeiten zahlen nur Fllige von wenigstens zwei Minuten Dauer. Bei
der Startart Gummiseilstart kdnnen auch Fllige von unter zwei Minuten Dauer angerechnet werden.

(Anm.: Abs. 4 bis 7 aufgehoben durch BGBI. Il Nr. 89/2016)

In Kraft seit 01.05.2016 bis 31.12.9999


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/zlpv_2006/paragraf/61
https://www.jusline.at/gesetz/zlpv_2006/paragraf/61
https://www.jusline.at/gesetz/zlpv_2006/paragraf/61
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2016/89

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 64 ZLPV 2006 Erweiterungen der Grundberechtigung und besondere Berechtigungen für Segelflieger
	ZLPV 2006 - Zivilluftfahrt-Personalverordnung 2006


